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Geschichte der Alters- und Hinterlassenenversicherung
(AHV)

Die Fürsorge für erwerbsunfähige und betagte Menschen war bis ins 19.
Jahrhundert weitgehend Sache von Familienangehörigen, gemeinnützigen
Organisationen und der Kirche. Daneben gab es eine rudimentäre öffentliche
Armenfürsorge. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden in der Schweiz,
auch unter dem Eindruck der Massenarmut der Fabrikarbeiterfamilien,
Forderungen nach Sozialversicherungen laut. Die erste Verfassungsgrundlage

für die Unfall- und Krankenversicherung wurde 1890 geschaffen. Gut

zwanzig Jahre später (1912) hiess das Volk die Unfall- und Krankenversicherung

gut.

Die Verfassungsgrundlage für die AHV geht auf das Jahr 1925 zurück. Die
erste Gesetzesvorlage scheiterte 1931 vor dem Volk. Während des Zweiten
Weltkriegs (1939-1945) nützte der Bundesrat seine ausserordentlichen
Vollmachten und trieb die Entwicklung der Sozialversicherungen voran. Er
schuf die Lohn- und Verdienstersatzordnung für die Militärdienstleistenden,
heute als Erwerbsersatzordnung bekannt. Sie bildete die Grundlage für
die Organisation und Finanzierung der AHV. Am 6. Juli 1947 wurde das

Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung im zweiten
Anlauf vom Volk deutlich angenommen und auf den 1. Januar 1948 in Kraft
gesetzt. Seither gilt: Vorsorge statt Fürsorge.

Seit 1948 erfuhr das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung

zehn Revisionen. Die Minimalrente betrug damals 40 Franken,

was unter Berücksichtigung der Teuerung heute etwa 183 Franken
entsprechen würde. Die Maximalrente von 125 Franken entspräche heute

teuerungsbereinigt 570 Franken. Die Mindestrente 2017 betrug 1 ' 175, die
Maximalrente 2'350 Franken, für Ehepaare 3'525 Franken.

Hans Spillmann (1920-2017) hat zeitlebens als Bauer-nicht als Landwirt,
wie er betonte - in Dällikon gewohnt und gearbeitet, bis er den Waidhof
1984 seinem Sohn Jörg übergab. Am 3. Dezember 1985 feierte er seinen
65. Geburtstag und erhielt im Januar 1986 seine erste Rente. Er hat den

Beleg aufbewahrt.
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ÄFn* Eidgenössische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV-IV)t ~j Assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS-AI)

Assicurazione federate per la vecchiaia, i supersfrtî e l'invalidité (AVS-AI)

AUSGLEICHSKASSE OES KANTONS ZÜLPICH, JÔSEFSTRASSE S A, -3005 ZUERICH

Verfügung
Décision vom/du/del HERRN
Decisione 24.02.1986 SPILLWANN HANS

HOERNLISTRASSE 3Â

«IT WIRKUNG AB 01.01.1986 5108 DAELLIKON

WERDEN MONATLICH FOLGENDE LAUF.
ORDENTLICHE ALTERSRENTEN PERIODE
AUSGERICHTET FR.

EHEPAAR-RENTE FUER
794.20.465.144 SPILL«ANN-SCH«!D,BANS 11 1.642

ZAHLBAR IN DEN ERSTEN 20 TAGEN DES «ONATS 1 .642

Die erste Ehepaarrente für Hans und Frieda Spillmann im Jahr 1986

Revision der Altersvorsorge scheitert an der Urne
Nach jahrelangem Ringen um eine erneute Revision der Altersversorge lehnte

das Schweizer Volk am 24. September 2017 die Vorlage des Parlaments mit
52,7 Prozent der Stimmen ab. Das Rentenalter der Frau bleibt demnach bei
64 Jahren und die Höhe der AHV-Rente unverändert.
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